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nanzierungsansätze der Höheren Fachschulen werden damit nicht an jene der Fach­
hochschulen angeglichen. 

2. Mit dem vorliegenden Entwurf wird nur die Finanzierung von Höheren Fachschulen gere­
gelt, jedoch nicht die Finanzierung von Vorbereitungskursen für Berufs- und Höhere 
Fachprüfungen . Dies ist unbefriedigend und aus bildungspolitischer Sicht bedenklich. Es 
besteht die Gefahr, dass Anbieter von Vorbereitungskursen ihr Angebot aufgrund der 
besseren Finanzierung als Höhere Fachschule konzipieren. 

3. Gemäss Art. 11 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002 
(BBG) dürfen gegenüber privaten Anbietern auf dem Bildungsmarkt keine ungerechtfer­
tigten Marktverzerrungen entstehen. Im vorliegenden Entwurf fehlen jedoch griffige 
Steuerungsinstrumente. Die Marktkräfte werden hingegen aber deutlich eingeschränkt. 
Es fehlt somit ein nachvollziehbares Konzept für den Umgang mit den zahlreichen Akteu­
ren im Bereich der Höheren Fachschulen. 

4. Das Prinzip der Freizügigkeit ist zwar im Vereinbarungsentwurf verankert. Es wird aber 
durch verschiedene Artikel im Entwurf deutlich eingeschränkt. Deshalb ist zu befürchten, 
dass die Studierenden die Bildungsanbieter auch weiterhin nicht frei wählen können. 

5. Die dringend notwendige Bereinigung des bestehenden Überangebotes an Bildungsgän­
gen und an Schulen sowie eine gewisse Konzentration der heute sehr zersplitterten An­
gebote wird auch in den kommenden Jahren nicht stattfinden . Dadurch bleiben die Kos­
ten hoch und es gibt kaum Anreize für eine effizientere Leistungserbringung. 

Stellungnahme zu den einzelnen Fragen im Speziellen 

1. Wie beurteilen Sie die Vereinbarung aus bildungspolitischer Sicht? 

Aus bildungspolitischer Sicht begrüssen wir, dass ernsthafte Anstrengungen für eine neue 
Vereinbarung unter den Kantonen über die Finanzierung der Höheren Fachschulen unter­
nommen wurden. Die Ablösung der geltenden Fachschulvereinbarung ist in diesem Bereich 
dringend notwendig. Der vorliegende Entwurf über die Interkantonale Vereinbarung über die 
Beiträge an Bildungsgänge der Höheren Fachschulen ist ein wichtiger Schritt in der Umset­
zung des Verfassungsauftrags im Bereich Bildung, in der Verwirklichung eines kohärenten 
Bildungssystems und des Berufsbildungsgesetzes. Dieser Schritt ist aber ungenügend aus­
gefallen. 

Nur etwa ein Fünftel von Berufslehrabgängern hat das nötige Potential , um an einer Fach­
hochschule zu studieren. Für die übrigen Absolventinnen und Absolventen einer Berufslehre 
stellt die Höhere Berufsbildung somit die einzige Möglichkeit dar, sich jene zusätzlichen 
Qualifikationen anzueignen, welche Wirtschaft und Arbeitswelt verlangen. Im vorliegenden 
Entwurf findet eine Aufteilung der Höheren Berufsbildung in die Höheren Fachschulen und in 
die Vorbereitungskurse für Berufs- und höhere Fachprüfungen statt. Dadurch werden die 
Höhere Berufsbildung und damit auch das duale Berufsbildungssystem geschwächt. 

Aus bildungspolitischer Sicht ist es problematisch, eine neue Vereinbarung für die Höheren 
Fachschulen zu etablieren, ohne gleichzeitig auch eine Lösung für die Berufs- und Höheren 
Fachprüfungen zu finden. Damit werden unerwünschte und falsche Anreize gesetzt. Insbe­
sondere wird damit gefördert, dass kostengünstige und praxisnahe Vorbereitungskurse in 
wesentlich teurere, aber besser finanzierte Bildungsgänge an höheren Fachschulen umge­
wandelt werden. 

Im Übrigen muss beachtet werden, dass die Höhere Berufsbildung im Gesundheitswesen 
eine Ausbildung (in der Regel Vollzeitausbildung) und keine Weiterbildung darstellt. Diese 
Branchenbesonderheit muss im Rahmen des Entwurfes zur interkantonalen Vereinbarung 
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beachtet werden, insbesondere aufgrund der hoheitlichen Aufträge gleicher Bildungschan­
cen (regional und sozial) sowie aufgrund einer angemessenen Gesundheitsversorgung. 

Mit dem vorliegenden Entwurf wurde somit die Chance verpasst, die Höhere Berufsbildung 
innerhalb der schweizerischen Bildungslandschaft zu stärken . Es ist nicht gelungen , in finan­
zieller Hinsicht eine stärkere Angleichung des Tertiär-B-Bereichs (Höhere Berufsbildung) an 
den Tertiär-A-Bereich (Fachhochschulen) zu erwirken. 

2. Unterstützen Sie das Ziel der Freiz{jgigkeit f{jr die Studierenden? 

Das Ziel der Freizügigkeit für die Studierenden bzw. der Verzicht auf das heutige A-Ia-carte­
Prinzip unterstützen wir ausdrücklich. Die Freizügigkeit ermöglicht den Studierenden einen 
freien Zugang zu den Bildungsangeboten. Sie stärkt den Wettbewerb unter den Anbietern 
und wirkt sich somit positiv auf die Qualität und die Kosten aus. Zudem wird die Mobilität der 
Studierenden unterstützt. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass geeignete Steuerungselemente und -mechanismen für 
die Zielverfolgung entscheidend sind. Wir bemängeln, dass der vorliegende Entwurf bereits 
jetzt Möglichkeiten für Ausnahmeregelungen bietet, welche die Freizügigkeit relativieren. 
Namentlich erschweren die in Art. 2 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 3 des Entwurfes vorgesehenen 
Ausnahmeregelungen den freien Zugang der Studierenden zu den Angeboten auf dem 
Markt. Im Sinne der beruflichen Mobilität ist unseres Erachtens zu prüfen, ob in Art. 6 (Zah­
lungspflichtiger Kanton) auf den Passus der zweijährigen Wohnsitzpflicht verzichtet werden 
kann. 

3. Erachten Sie die Steuerungselemente (Arl. 5 der Vereinbarung) als zielf{jhrend im Sinne 
einer angemessenen Angebotssteuerung? 

Der heutige Markt der Höheren Berufsbildung ist sehr zersplittert. Es herrscht ein Überange­
bot an Bildungsgängen an Höheren Fachschulen und an Vorbereitungskursen für die Be­
rufs- und höheren Fachprüfungen. Ein Konzentrationsprozess, wie er bei den Fachhoch­
schulen vor einigen Jahren erfolgt ist, kam bisher nicht ins Rollen. Es stellt sich deshalb die 
Frage, ob eine Bereinigung des Angebots über den freien Markt oder durch eine stärkere 
Steuerung beeinflusst werden soll . 

Steuerungselemente erfordern klare und messbare Kriterien auf Basis einer einheitlichen 
Methodik. Nur dann können sie zielorientiert angewendet, für Vergleichszwecke eingesetzt 
und überprüft werden. Die Steuerungselemente müssen vollständig sein, damit Nebenwir­
kungen aus zusätzlichen Nebenbestimmungen vermieden werden können. Es muss auch 
eine finanzielle Gleichbehandlung zwischen Höheren Fachschulen und Fachhochschulen 
angestrebt werden, um rein finanziell provozierte Studierenden-Migrationen zwischen Höhe­
ren Fachschulen und Fachhochschulen zu vermeiden. Die Bandbreite der Studiengebühren 
muss berücksichtigen, dass einerseits ein funktionierender Preis- und Qualitätswettbewerb 
gefördert wird und andererseits isolierte preisbezogene Wahlentscheidungen verhindert wer­
den. 

Durch den vorliegenden Entwurf werden zum einen die Marktkräfte deutlich gebremst und 
zum anderen fehlen griffige Steuerungsinstrumente. Die Vorlage enthält einige Formulierun­
gen, welche in dieser Hinsicht zu viel Spielraum bieten, z. B. "angemessene" Angebotssteue­
rung, "grundsätzlich möglich", "entscheidend wird die Ausgestaltung der Finanzsteuerung 
sein", "kann Ausnahmeregelungen beschliessen" usw. Wird weder auf die Marktkräfte ge­
setzt, noch eine wirksame Steuerung etabliert, besteht die Gefahr eines ungebremsten Kos­
tenschubs. 
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4. Betrachten Sie den vorgeschlagenen Rahmen für den Beitragssatz von 50% - 60% der 
durchschnittlichen Brutto-Bildungskosten als angemessen? 

Im vorliegenden Entwurf wird von den durchschnittlichen Brutto-Bildungskosten ausgegan­
gen. Grundsätzlich begrüssen wir diesen Ansatz. Da die Schulen ihre Kosten aber selber 
deklarieren , besteht die Gefahr, dass die Kosten ungebremst wachsen. In diesem Fall kön­
nen auch Durchschnittskosten nicht mehr kostendämpfend wirken. Es wird deshalb vorge­
schlagen, auf der Basis der durchschnittlichen Kosten Standardkostensätze festzulegen. 
Diese könnten durch ein Expertengremium bestimmt und periodisch der Teuerung ange­
passt werden. 

Die Vereinbarung muss sicherstellen, dass die Anbieter genügend Anreize zum kostengüns­
tigen Arbeiten erhalten . Es ist darauf zu achten , dass stets von tatsächlichen Vollkosten 
ausgegangen wird. Quersubventionierungen (z.B. durch eine Stiftung) oder Übernahme von 
Restdefiziten durch einen Kanton verzerren das gesamte Kostenbild. In diesem Sinne sind 
einheitliche Rechnungslegungsstandards zu definieren. 

Der vorgeschlagene Rahmen für den Beitragssatz von 50% - 60% der durchschnittlichen 
Brutto-Bildungskosten ist zu niedrig . Der Beitragssatz entspricht einerseits nicht den im BBG 
formulierten Zielen eines Berufsbildungssystems, "das der Wettbewerbsfähigkeit der Betrie­
be dient", und "den Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und reg ionaler Hinsicht" si­
cherstellt. Andererseits ist er auch im Vergleich zu den Beitragssätzen der öffentlichen 
Hand, welche die Fachhochschulen erhalten, zu tief. 

Bei der Festlegung des Beitragssatzes ist zu beachten , dass an den Höheren Fachschulen 
sowohl teilzeitliche als auch vollzeitliche Ausbildungsgänge angeboten werden. Diese Diffe­
renzierung ist bei der Festlegung des Beitragssatzes zu berücksichtigen . Wir schlagen des­
halb für Teilzeitausbildungen einen Beitragssatz von 75% und für Vollzeitausbildungen einen 
Beitragssatz von 85% vor. Damit wird die Finanzierung der Höheren Fachschulen an jene 
der Fachhochschulen angenähert. Bleibt der heute bestehende Unterschied in der Finanzie­
rung bestehen, werden Studierende aus Kostengründen vermehrt den Weg in die Fach­
hochschulen suchen . Dies gilt es sowohl aus bildungspolitischer als auch aus finanzpoliti­
scher Sicht zu vermeiden. 

5. Wie beurteilein Sie das vorgeschlagene Tarifmodell (Art. 7 der Vereinbarung) 

a) generell? 

Dem Tarifmodell stimmen wir grundsätzlich zu. 

b) in Bezug auf das Verfahren für die Tarifberechnung? 

Der Festlegung der Beiträge auf Basis der durchschnittlichen Kosten pro Fachrichtung 
stimmen wir ebenfalls zu . Wir wenden jedoch Folgendes ein: 

Die durchschnittlichen Kosten pro Fachrichtung sind heute teilweise noch nicht bekannt oder 
es handelt sich nicht um Vollkostenrechnungen. 

Wir bereits unter Frage 4 dargelegt, befürworten wir die Einführung von Standardkosten­
sätzen für bestimmte Bereiche, um eine kostendämpfende Wirkung zu erreichen . Die Kos­
ten sind aufgrund standardisierter Annahmen zu kalkulieren. Sonst werden ineffiziente 
Strukturen mit hohen Kosten aus der Vergangenheit für die Zukunft belohnt. 

Für die Berechnung der Beitragssatzhöhe sollte der unterschiedliche Finanzbedarf der Stu­
dierenden einer Vollzeit- bzw. Teilzeitausbildung berücksichtigt werden. Darauf aufbauend 
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kann der durch die Studierenden maximal tragbare Eigenanteil (Studiengebühren) berechnet 
werden. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Frage 4 verwiesen. 

Hinsichtlich der in Art. 7 Abs. 3 des Entwurfes erwähnten Gewinne ist zu berücksichtigen, 
dass die Handhabung von Rückstellungen unterschiedlich erfolgt. Diese Betriebskosten­
komponenten müssen bei der Kostenerhebung berücksichtigt werden. Deshalb sollen nur 
Gewinne nach Steuern berücksichtigt werden. Im Übrigen sind wiederum einheitliche Rech­
nungslegungsstandards zu definieren. 

6. Stimmen Sie dem Prinzip zu, dass die Aufteilung der Kosten bei dieser Vereinbarung 
auch in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Landwirtschaft so erfolgt, dass die für 
die Berufsbildung zuständigen Departemente ausschliesslich für die Bildungskosten zu­
ständig sind (ohne Praktikumsabgeltung)? 

Im Sinne der durch das BBG geforderten regional und sozial ausgeglichenen Bildungschan­
cen ist eine einheitliche Aufgaben- und Finanzierungsregelung erforderlich, welche die not­
wendige Transparenz und Vergleichbarkeit der Bildungsangebote zulässt und Wettbewerbs­
neutralität unterstützt. Derzeitige kostenintensive Fehlentwicklungen durch verdeckte Quer­
subventionierungen und Trittbrettfahrereffekte schaden den Zielen des BBG. Das vorge­
schlagene Prinzip wird deshalb ausdrücklich unterstützt. Wir erachten es als richtig, dass die 
Kosten für die schulische Ausbildung und die Kosten für die praktische Ausbildung getrennt 
werden. Die Schulkosten sind anteilmässig durch die Bildungsdirektionen zu tragen. Die 
Kosten für die praktische Ausbildung (Praktikumsbegleitung usw.) sind durch die Betriebe 
bzw. Praktikumsanbieter sicherzustellen. Dies führt zu mehr Transparenz. 

Denkbar wäre, dass die öffentliche Hand im Sinne des Versorgungsauftrages den öffentli­
chen Betrieben für die Ausbildung einen zusätzlichen Beitrag gewähren würde. Hierfür wä­
ren interkantonal abgestimmte Prinzipien nützlich . Als wichtig erachten wir jedoch, dass die 
Kantone ihre Rollen als Bildungsanbieter, als Subventionsgeber und als Arbeitgeber sauber 
trennen. 

7. Ist der vorliegende Entwurf für die Richtlinien zu den Mindestvoraussetzungen geeignet, 
um den in der Vereinbarung festgehaltenen Zweck zu erfüllen? Was müsste allenfalls 
gestrichen oder ergänzt werden? 

Angebote sind in erster Linie nicht durch bildungs- und finanzpolitische Kriterien zu steuern, 
sondern durch die effektive Nachfrage und den Bedarf an ausgebildeten Fachkräften. WeI­
cher Bedarf letztlich auf dem Arbeitsmarkt herrscht, sollten nicht die Kantone bestimmen, 
sondern die Wirtschaft bzw. die Arbeitswelt. Diesbezüglich im Vereinbarungsentwurf aufge­
führte Kriterien qualifizieren wir deshalb teilweise als problematisch. 

Die Qualität von Bildungsgängen an Höheren Fachschulen wird zum einen durch den Bund 
mit einem aufwändigen Anerkennungsverfahren geprüft. Zum anderen haben die Standort­
kantone gemäss Berufsbildungsgesetz die Aufsicht über die Höheren Fachschulen. Unter 
diesen Voraussetzungen macht es keinen Sinn, weitergehende Kriterien wie Organisation, 
Infrastruktur, Qualitätssicherung usw. im Hinblick auf die Finanzierung noch einmal zu über­
prüfen. Bildungsgänge, die vom Bund anerkannt sind, sollten in jedem Fall auch in die HFSV 
aufgenommen werden. 

Wir betrachten den Markt als bestes Steuerungsmittel. Angebote, die aufgrund der Nachfra­
ge von Arbeitsmarkt und Studierenden erfolgen, sollten nur bezüglich Qualität eingeschränkt 
werden können . Diese ist jedoch durch das Anerkennungsverfahren des Bundes und die 
Aufsicht der Kantone geWährleistet. Eine starke Steuerung der Angebote durch Mindestvor­
aussetzungen, wie sie in der Vereinbarung bzw. den dazugehörenden Richtlinien enthalten 
sind, schränkt die Freizügigkeit ein und bedeutet eine Rückkehr zum A-Ia-carte-Prinzip. 
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8. Ist die vorgeschlagene Organisationsstruktur (Konferenz der Vereinbarungskantone, 
Kommission HFSV und Geschäftsstelle (Art. 11- 13 der Vereinbarung) zweckmässig? 

Grundsätzlich begrüssen wir, dass die politische Steuerung analog zur Rege[ung bei den 
Fachhochschu[en durch die Konferenz der Vereinbarungskantone erfolgt. Es ist jedoch frag­
[ich, ob eine Kommission HFSV notwendig ist. [m Bereich der Höheren Berufsbi[dung beste­
hen bereits verschiedene Gremien (EKHF, SBBK-Kommission HBB, Konferenz HF). Die 
Vorbereitung von Geschäften kann nicht solchen Gremien übertragen werden, sondern ist 
Sache der Geschäftsstelle. Wird für die Aufnahme in die HFSV einzig auf die Bundesaner­
kennung abgestellt, ist auch in diesem Bereich keine Kommission notwendig. Eine zusätz[i­
che Kommission HFSV wird deshalb als Überinstrumentierung betrachtet. 

Wir schlagen eine zweistufige Organisation vor, bestehend aus einer Konferenz der Verein­
barungskantone als politisches Organ und Entscheidungsgremium und einer Geschäftsste[­
[e, welche die operativen Arbeiten übernimmt und den Auftrag erhält, sich mit den bestehen­
den Gremien im Bereich Höhere Fachschu[en rege[mässig auszutauschen. 

9. Stimmen Sie der Weiterführung der Fachschulvereinbarung (FSV) für die Bereiche Vor­
bereitungskurse für Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen bis zum Zeitpunkt einer 
Ablösung durch eine andere Regelung zu? 

Es ist dringend notwendig , dass auch im Bereich der Vorbereitungskurse zielstrebig und mit 
dem notwendigen Druck auf eine nationale bzw. interkantonale Lösung hingearbeitet wird, 
welche die Qualität der Vorbereitungskurse sichert. Wir befürchten, dass die Inkraftsetzung 
der HFSV und die gleichzeitige Weiterführung der FSV diese Bestrebungen tendenziell eher 
erlahmen lassen. Es sollte deshalb geprüft werden, ob die neue HFSV erst in Kraft treten 
soll , wenn eine gute Lösung für die Berufsprüfungen und die höheren Fachprüfungen vor­
liegt. 

Aufgrund der komplexen Ausgangs[age bei den Berufs- und höheren Fachprüfungen p[ädie­
ren wir zumindest in diesem Bereich für eine Subjektfinanzierung, d.h. für eine Subvention, 
welche direkt an die Lernenden ausbezahlt wird. Damit wird das Freizügigkeitsprinzip wirk­
sam unterstützt. 

10. Wie beurteilen Sie die finanziellen Auswirkungen der Vereinbarung? 

a) auf Ihren Kanton? 

Aufgrund der fehlenden Daten[age ist es für die Kantone derzeit schwierig , die finanziellen 
Auswirkungen durch die neue Vereinbarung abzuschätzen. Dieser Umstand stellt die Ver­
einbarung und ihre Ratifizierung auf eine ungünstige Grund[age. Datenmateria[ oder gar 
Modellrechnungen für gen aue Prognosen der Kostenentwick[ung im Bereich der Höheren 
Berufsbi[dung würden den Kantonen die Finanzp[anung erleichtern. 

Vorstellbar wäre, dass eine Anhebung der Beitragssätze gemäss einem vereinbarten Zeit­
plan schrittweise erfolgen könnte. Die Zusicherung an die Kantone, ein Kostendach einzu­
richten, das schrittweise angehoben werden soll, würde die Unterstützung der Vereinbarung 
fördern. Dadurch würde sichergestellt, dass pro Jahr nicht mehr als eine bestimmte Summe 
mittels eines festgelegten Schlüssels auf die Anbieter verteilt würde. 

Wenn die Beitragshöhe in der vorgeschlagenen Form bestehen bleibt, wird dies mittelfristig 
zur Einstellung der privatwirtschaftlich geführten Höheren Fachschu[en (z.B. der HFGZ als 
private Stiftung der Arbeitgeber der Zentra[schweiz) führen. A[s unmittelbare Konsequenz 



- 7 -

würden weniger Schulkosten anfallen und subventionierte Angebote anderer Kantone ge­
nutzt. Die Kosten für den Kanton würden somit sinken. Bei diesem Szenario würden jedoch 
die Ziele des BBG verletzt und die Bildungschancen in der Zentralschweiz drastisch ver­
schlechtert. Unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Kosten (Migration, Reisezeiten, 
Administration, Personalmangel) würde dies für die Zentralschweiz mittel- bis langfristig zu 
Mehrkosten führen. 

b) auf die betroffenen Institutionen? 

Es ist davon auszugehen, dass mit der vorliegenden Vereinbarung und einem Beitragssatz 
von 50% zahlreiche Anbieter weniger finanzielle Mittel erhalten als bisher. Dies hätte einer­
seits zur Folge, dass die betroffenen Einrichtungen entweder geschlossen werden oder im 
Fall kantonaler Subventionierung einer zentralverwaltungswirtschaftlichen Kostenabgeltung 
unterliegen. Losgelöst von wettbewerbsorientierten Strukturen könnte dies zu Ineffizienz und 
mangelnder Innovation führen. Andererseits müssten aufgrund fehlender finanzieller Mittel in 
den einzelnen Institutionen die Studierenden finanziell höher belastet werden. Dies würde 
die Attraktivität der Höheren Berufsbildung noch einmal deutlich verschlechtern. Wenn die 
Studierenden den Weg in die Fachhochschulen suchen, wird dies die Kantone ebenfalls 
finanziell belasten . Aus bildungspolitischer Sicht macht eine solche Wanderbewegung kei­
nen Sinn. Eine Angleichung der finanziellen Beiträge zugunsten der Höheren Berufsbildung 
an diejenigen der Fachhochschulen ist deshalb mittelfristig unumgänglich. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir eine neue Vereinbarung über Beiträge an Bil­
dungsgänge der Höheren Fachschulen grundsätzlich unterstützen. Der vorliegende Entwurf 
ist aus unserer Sicht jedoch nicht ausgereift und muss grundlegend überarbeitet werden. 
Gleichzeitig ist auch die Regelung der Finanzierung der Vorbereitungskurse für Berufsprü­
fungen und höhere Fachprüfungen voranzutreiben. 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und für die Berücksichtigung 
unserer Anliegen. 

~t/1,c s,l~, J 
Regierungsrat 


